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Hinweise
1.

2. Esgilt die Bau

nutzungsverordnung von 2013,

Mit Rechtskraft dieser Bebauungsplan-Anderung treten die Festsetzungen der Uberdeckten Teile
des Bebauungsplanes Nr. 50 "Industriestrale I" mit seiner 1. Anderung aulRer Kraft.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frlhgeschichtliche Bodenfunde, (z. B.

hingewiesen.

Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie aufféllige Bodenverfarbungen u.
Steinkonzentrationen, auch in geringen Spuren) gemacht werden, sind diese gemaf § 14 Abs. 1
NDenkmalSchG meldepflichtig und mussen der unteren Denkmalschutzbehérde des Landkreises
oder dem Niedersachsischen Landesamt fir Denkmalpflege - Referat Archaologie - Stlitzpunkt
Oldenburg unverziglich gemeldet werden. Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von
4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehdérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Diepholz. Die geltenden Héhenbe-
schrankungen und weiteren Auflagen sind zu beachten. Des weiteren gehen vom militérischen
Flugbetrieb Emissionen, insbesondere Larm, auf das Plangebiet aus. Auf diese Vorbelastung wird

Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 1, Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO

1.1 Gemalk § 1 Abs. 5 BauNVO wird fur alle Gewerbegebiete festgesetzt, dass von den geman

§ 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Nutzungen Nr. 3 - Tankstellen - und Nr. 4 - Anlagen fir
sportliche Zwecke - nicht zul&ssig sind.

1.2 Gemal § 1 Abs. 6 BauNVO wird fur alle Gewerbegebiete festgesetzt, dass von den geman

§ 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassigen Nutzungen Nr. 3 - Vergnuigungsstétten - nicht
Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

1.3 Gemalk § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass in den bezeichneten Teilflachen folgende
flachenbezogene Schallleistungspegel bezogen auf 1 gm nicht Uberschritten werden dirfen:

- inden mit TF 1.3.1 gekennzeichneten Teilflachen: tags 60 dB (A) / nachts 45 dB (A)

- inden mit TF 1.3.2 gekennzeichneten Teilflachen: tags 65 dB (A) / nachts 50 dB (A).

1.4 Gemal § 1 Abs. 4 und 9 BauNVO wird festgesetzt, dass in den mit 1.4 bezeichneten Teilflachen

folgende Arten von Nutzungen bzw. baulichen oder sonstigen Anlagen zulassig bzw. nicht
zulassig sind:

a) zulassig:

- Geb&ude und Freianlagen, in denen sich Personen nur voribergehend aufhalten,

- Gebaude, in denen sich Personen nicht nur voriibergehend aufhalten, wenn sie mit einer
funktionsfahigen Liftungsanlage mit Filter zum Schutz vor landwirtschaftlichen Immissionen
ausgerustet sind und auch nicht im Rahmen des nachfolgenden Kataloges ausgeschlossen
sind;

b) nicht zulassig:
- Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und -leiter,

- nicht nur untergeordnete Buro- und Verwaltungsgebéaude,
- Verbrauchermarkte

- Betriebe der Lebensmittelverarbeitung
- Freianlagen, in denen sich Personen nicht nur voribergehend aufhalten.
2. Stellplatze und Garagen gem. § 12 BauNVO und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO

Auf den straRenseitigen nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind innerhalb eines Abstandes
von 7,5 m von der Stralenbegrenzungslinie der nérdlich angrenzenden Stralle Stellplatze

und Garagen sowie Nebenanlagen mit Ausnahme von Grundstiickseinfriedungen und Zufahrten
unzulassig.

3. Hohe baulicher Anlagen gem. § 18 BauNVO

Unterer Bezugspunkt zur Ermittlung der maximalen Gebaudehdéhe ist die Oberkante der zur

ErschlieBung dienenden Verkehrsflache. Oberer Bezugspunkt fir die Gebdudehbhe ist der
oberste Punkt des Daches.

4. Abweichende Bauweise gemiR § 22 Abs. 4 BauNVO

In der abweichenden Bauweise sind unter Einhaltung seitlicher Grenzabstande nach Landesrecht
Gebaudelangen bis maximal 100 m zulassig.

5. Fiihrung von Versorgungsleitungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Versorgungsleitungen sind im gesamten Geltungsbereich unterirdisch zu verlegen.
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// \ Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung am 28.02.2014 dem Entwurf der Bebauungsplan-Anderung und
) - \ 28.02.2012 die Aufstellung der 2. Anderung des der Begriindung zugestimmt und im beschleunigten
2, \ Bebauungsplanes Nr. 50 beschlossen. Der Aufstellungs- Verfahren gemaB § 13a BauGB seine offentliche Auslegung
beschluss wurde gemé&B § 2 Abs. 1 BauGB am 09.04.2014 gemaB § 13 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB
» < ortsiiblich bekanntgemacht. beschlossen. Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung
// wurden am 09.04.2014 ortsiblich bekannt gemacht. Der
" \ Holdorf, den 07.10.2014 Entwurf des Bebauungsplanes und der Begriindung haben
( \ vom 17.04.2014 bis 08.05.2014 gemaB § 3 Abs. 2 BauGB
& \ . offentlich ausgelegen.
\ 1 Sirgermeister (Siegel) Holdorf, den 07.10.2014
.
\ (Siegel)
\ Blrgermeister
y % 5. Vereinfachte Anderung nach 6ffentlicher Ausle g
\ 2. Planunterlage Der Rat der Gemeinde Holdorf hat in seiner Sitzung-am
GE ) dem vereinfacht gednderten Eptwurf des
\‘ Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Bebauungsplanes und der Begrindung zugéstimmt. Der
\ 0,8 - MaBstab: 1:1000 betroffenen Offentlichkeit und den berihrten Behérden und
\ GE Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der i%gStégggtIrig;;SGogm?'Che:eibe?]nggnr’urden gemaBG§e4|l:
- a : g : _ -
. Niedersachsischen Vermessungs- und genheit zur Stellung “re bis zum gegeben.
\ GH- 12.0 0.8 _ Katasterverwaltung Holdorf. den
17 1eom A0 ' '
4 \‘ , - a © 2013: © e (Siegel)
\ TF: 11,1.2,1.32, Landesamt fir Geoinformation und Blrgermeister
2,3,4 GH: 120 m Landentwicklung Niedersachsen,
\ 23 ’ Regionaldirektion Cloppenburg, 6. Satzungsbeschluss
. 9 TF: 11.12 132 Katasteramt Vechta Der Rat der Gemeinde Holdorf hat die 2. Anderung des
\ ' ' ' . . . Bebauungsplanes Nr. 50 nach Priifung der Stellung-
14,234 Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschafts- nahmen gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
\ kata;ters und weist die stéd_t_ebaulich b“edgutsamen Anlagen | 07.10.2014 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die
6“: 23 sowie StraBen, We_ge_ und_ Pl_atze. vollstéandig nach (Stand Begriindung beschlossen.
16 von Nov. 2013). Sie |§t hinsichtlich der Darstellung der Holdorf, den 07.10.2014
\ GE Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch
9 einwandfrei. (Siegel)
G e m ei n d e \ 0.8 - Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Birgermeister
\ ] a Ortlichkeit ist einwandfrei maglich. 2. In-Kraft-Treten
k 1 Vechta. d Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeinde ist
H O I d O rf \ 21 GH: 12,0 m echta, den gemaB § 10 BauGB am _ ortsiiblich bekannt
5 gemacht worden. Die 2. Anderung des Bebauungsplanes
« TF: 11,12, 1.31, Katasteramt Vechta Nr. 50 ist damit am rechtsverbindlich
14 2 3 4 geworden.
Bebauungsplan \ — E— Holdor, den
x ersc _ : (Siegel)
N r. 5 O \ 21 x Blrgermeister
2 3 8. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
\ s ¢ und fah b Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungs-
L G begebiet \ 23 \\ 3. Entwurf und Verfahrensbetreuung planes ist die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
ewe r 15 \ vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungs-
- " \ PY e planes nicht geltend gemacht worden.
I n d u Strl est ra Be I GE \ @ = Dipl.-Ing. Anette Pollmann Holdorf, den
) - MihlenstraBBe 18
08 \' © /'/ — = 26340 Zetel / Neuenburg (Siegel)
iy ! _ \ = Dipl.-Ing. Anette Pollmann  Tel.: 04452 / 948529 Blirgermeister
Raum- und Umweltplanun Fax: 04452 / 948528 - -
2. Anderu ng - a = %/ P 9 9. Médngel .der Abwagung
. b .~ Datum der Planzeichnung / -inderung: Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungs-
GH: 12,0 m \ // planes sind Mangel der Abwagung nicht geltend gemacht
\//’ Vorentwurf: - worden.
Gemarkung Holdorf TF: 1.1,1.2,1.3.1, Entwurf: 02.04.2014 Holdorf, den
2.3 4 Satzungsexemplar: 07.10.2014
Flur 4 L (Siegel)
Blrgermeister
Planzeichenerklarung gem. PlanZV Textliche Festsetzungen
. 1.
1. Art der baulichen Nutzung

Gemeinde
Holdorf

Babnhot J
o ' Holdorf X
b

.

/Beball.lu/hgs-
~ _plan Nr. 50 -

, Raumlicher o
N__-Geltungsbereich
AT \.der 2. Anderung

In der Falenriedg

——a

Kleiner Esch

Bebauungsplan Nr. 50
"Gewerbegebiet IndustriestrafBe I"

2. Anderung

im beschleunigten Verfahren
gem. § 13a BauGB

Stand des Satzungsbeschlusses

Maf3stab 1 : 1.000 gem. § 10 (1) BauGB




	BP [B-Plan]
	BP Planzeichnung
	Ü-Plan BP DGK
	Ü-Plan BP TK


